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Artikel 14. (5a) Demokratie, Humanität, Solidarität, Friede und Gerechtigkeit sowie Offenheit 

und Toleranz gegenüber den Menschen sind Grundwerte der Schule, auf deren Grundlage sie 

der gesamten Bevölkerung, unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem 

Hintergrund, unter steter Sicherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein 

höchstmögliches Bildungsniveau sichert. Im partnerschaftlichen Zusammenwirken von 

Schülern, Eltern und Lehrern ist Kindern und Jugendlichen die bestmögliche geistige, 

seelische und körperliche Entwicklung zu ermöglichen, damit sie zu gesunden, 

selbstbewussten, glücklichen, leistungsorientierten, pflichttreuen, musischen und kreativen 

Menschen werden, die befähigt sind, an den sozialen, religiösen und moralischen Werten 

orientiert Verantwortung für sich selbst, Mitmenschen, Umwelt und nachfolgende 

Generationen zu übernehmen. Jeder Jugendliche soll seiner Entwicklung und seinem 

Bildungsweg entsprechend zu selbständigem Urteil und sozialem Verständnis geführt werden, 

dem politischen, religiösen und weltanschaulichen Denken anderer aufgeschlossen sein sowie 

befähigt werden, am Kultur- und Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der Welt 

teilzunehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der 

Menschheit mitzuwirken. 
 

 (6) Schulen sind Einrichtungen, in denen Schüler gemeinsam nach einem 

umfassenden, festen Lehrplan unterrichtet werden und im Zusammenhang mit der 

Vermittlung von allgemeinen oder allgemeinen und beruflichen Kenntnissen und Fertigkeiten 

ein umfassendes erzieherisches Ziel angestrebt wird. Öffentliche Schulen sind jene Schulen, 

die vom gesetzlichen Schulerhalter errichtet und erhalten werden. Gesetzlicher Schulerhalter 

ist der Bund, soweit die Gesetzgebung und Vollziehung in den Angelegenheiten der 

Errichtung, Erhaltung und Auflassung von öffentlichen Schulen Bundessache ist. Gesetzlicher 

Schulerhalter ist das Land oder nach Maßgabe der landesgesetzlichen Vorschriften die 

Gemeinde oder ein Gemeindeverband, soweit die Gesetzgebung oder 

Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung in den Angelegenheiten der Errichtung, 

Erhaltung und Auflassung von öffentlichen Schulen Landessache ist. Öffentliche Schulen sind 

allgemein ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, der Rasse, des Standes, der Klasse, 

der Sprache und des Bekenntnisses, im Übrigen im Rahmen der gesetzlichen 

Voraussetzungen zugänglich. Das Gleiche gilt sinngemäß für Kindergärten, Horte und 

Schülerheime. 
 

 (6a) Die Gesetzgebung hat ein differenziertes Schulsystem vorzusehen, das zumindest 

nach Bildungsinhalten in allgemeinbildende und berufsbildende Schulen und nach 

Bildungshöhe in Primar- und Sekundarschulbereiche gegliedert ist, wobei bei den 

Sekundarschulen eine weitere angemessene Differenzierung vorzusehen ist. 
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 Artikel 17. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei. 
 

 Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu gründen und an solchen Unterricht zu 

ertheilen, ist jeder Staatsbürger berechtigt, der seine Befähigung hiezu in gesetzlicher Weise 

nachgewiesen hat. 
 

 Der häusliche Unterricht unterliegt keiner solchen Beschränkung. 
 

 Für den Religionsunterricht in den Schulen ist von der betreffenden Kirche oder 

Religionsgesellschaft Sorge zu tragen. 
 

 Dem Staate steht rücksichtlich des gesammten Unterrichts- und Erziehungswesens das 

Recht der obersten Leitung und Aufsicht zu. 
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§ 2. Aufgabe der österreichischen Schule 

 

 

(1) Die österreichische Schule hat die Aufgabe, an der Entwicklung der Anlagen der Jugend 

nach den sittlichen, religiösen und sozialen Werten sowie nach den Werten des Wahren, 

Guten und Schönen durch einen ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bildungsweg 

entsprechenden Unterricht mitzuwirken. Sie hat die Jugend mit dem für das Leben und den 



künftigen Beruf erforderlichen Wissen und Können auszustatten und zum selbsttätigen 

Bildungserwerb zu erziehen. 
 

Die jungen Menschen sollen zu gesunden, arbeitstüchtigen, pflichttreuen und 

verantwortungsbewußten Gliedern der Gesellschaft und Bürgern der demokratischen und 

bundesstaatlichen Republik Österreich herangebildet werden. Sie sollen zu selbständigem 

Urteil und sozialem Verständnis geführt, dem politischen und weltanschaulichen Denken 

anderer aufgeschlossen sowie befähigt werden, am Wirtschafts- und Kulturleben Österreichs, 

Europas und der Welt Anteil zu nehmen und in Freiheits- und Friedensliebe an den 

gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken. 
 

 (2) Die besonderen Aufgaben der einzelnen Schularten ergeben sich aus den 

Bestimmungen des II. Hauptstückes. 
 

 (3) Durch die Erziehung an Schülerheimen und im Betreuungsteil ganztägiger 

Schulformen ist zur Erfüllung der Aufgabe der österreichischen Schule gemäß Abs. 1 

beizutragen. 
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5. ABSCHNITT 

UNTERRICHTSARBEIT UND SCHÜLERBEURTEILUNG 

 

 

Unterrichtsarbeit 

 

§ 17. (1) Der Lehrer hat in eigenständiger und verantwortlicher Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit die Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des 

Schulorganisationsgesetzes) zu erfüllen. In diesem Sinne und entsprechend dem Lehrplan der 

betreffenden Schulart hat er unter Berücksichtigung der Entwicklung der Schüler und der 

äußeren Gegebenheiten den Lehrstoff des Unterrichtsgegenstandes dem Stand der 

Wissenschaft entsprechend zu vermitteln, eine gemeinsame Bildungswirkung aller 

Unterrichtsgegenstände anzustreben, den Unterricht anschaulich und gegenwartsbezogen zu 

gestalten, die Schüler zur Selbsttätigkeit und zur Mitarbeit in der Gemeinschaft anzuleiten, 

jeden Schüler nach Möglichkeit zu den seinen Anlagen entsprechenden besten Leistungen zu 

führen, durch geeignete Methoden und durch zweckmäßigen Einsatz von Unterrichtsmitteln 

den Ertrag des Unterrichtes als Grundlage weiterer Bildung zu sichern und durch 



entsprechende Übungen zu festigen. Im Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen hat der 

Lehrer in eigenständiger und verantwortlicher Erziehungsarbeit die im § 2 Abs. 3 des 

Schulorganisationsgesetzes grundgelegte Aufgabe zu erfüllen. 
 

 (1a) Der zuständige Bundesminister hat für einzelne Schulstufen der in § 1 genannten 

Schularten (Formen, Fachrichtungen) Bildungsstandards zu verordnen, wenn dies für die 

Entwicklung und Evaluation des österreichischen Schulwesens notwendig ist. 

Bildungsstandards sind konkret formulierte Lernergebnisse, die sich gemäß dem Lehrplan der 

jeweiligen Schulart (Form, Fachrichtung) auf einzelne Pflichtgegenstände oder auf mehrere in 

fachlichem Zusammenhang stehende Pflichtgegenstände beziehen. Die individuellen 

Lernergebnisse zeigen das Ausmaß des Erreichens grundlegender, nachhaltig erworbener 

Kompetenzen auf. Der Lehrer hat bei der Planung und Gestaltung seiner Unterrichtsarbeit die 

Kompetenzen und die darauf bezogenen Bildungsstandards zu berücksichtigen sowie die 

Leistungen der Schüler in diesen Bereichen zu beobachten, zu fördern und bestmöglich zu 

sichern. Die Verordnung hat über die Festlegung von Schularten, Schulstufen und 

Pflichtgegenständen hinaus insbesondere die Ziele der nachhaltigen Ergebnisorientierung in 

der Planung und Durchführung von Unterricht, der bestmöglichen Diagnostik und 

individuellen Förderung durch konkrete Vergleichsmaßstäbe und der Unterstützung der 

Qualitätsentwicklung in der Schule sicher zu stellen. Es ist vorzusehen, dass die Ergebnisse 

von Standardüberprüfungen so auszuwerten und rückzumelden sind, dass sie für die 

langfristige systematische Qualitätsentwicklung in den Schulen nutzbringend verwertet 

werden können. 
 

 (2) Zur Ergänzung der Unterrichtsarbeit können den Schülern auch Hausübungen 

aufgetragen werden, die jedoch so vorzubereiten sind, daß sie von den Schülern ohne Hilfe 

anderer durchgeführt werden können. Bei der Bestimmung des Ausmaßes der Hausübungen 

ist auf die Belastbarkeit der Schüler, insbesondere auf die Zahl der Unterrichtsstunden an den 

betreffenden Schultagen, die in den übrigen Unterrichtsgegenständen gestellten Hausübungen 

und allfällige Schulveranstaltungen Bedacht zu nehmen. Hausübungen, die an Samstagen, 

Sonntagen oder Feiertagen oder während der Weihnachtsferien, der Semesterferien, der 

Osterferien, der Pfingstferien oder der Hauptferien erarbeitet werden müßten, dürfen - 

ausgenommen an den lehrgangsmäßigen Berufsschulen - nicht aufgetragen werden. 
 

 (3) Der zuständige Bundesminister kann bestimmen, daß der Unterricht in allen oder 

einzelnen Schulstufen aller oder bestimmter Schulen an bestimmten Tagen oder in einem 

bestimmten Zeitraum unter Berücksichtigung eines Themas zu gestalten ist, das aus 

erzieherischen Gründen von besonderer Bedeutung ist. Solche Themen dürfen, von 

Einzelfällen abgesehen, nicht für alle Schularten jährlich wiederholt werden; die Zahl solcher 

Themen darf die Erfüllung des Lehrplanes nicht beeinträchtigen. 
 

 (4) Für Kinder, bei denen gemäß § 8 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes 1985 ein 

sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde, hat unter Bedachtnahme auf diese 

Feststellung 
 

a) der Bezirksschulrat zu entscheiden, ob und in welchem Ausmaß der Schüler nach dem 

Lehrplan einer anderen Schulart zu unterrichten ist, 
 

b) die Schulkonferenz zu entscheiden, ob und in welchen Unterrichtsgegenständen der 

Schüler nach dem Lehrplan einer anderen Schulstufe, als der seinem Alter entsprechenden, zu 

unterrichten ist. 
 

Bei der Entscheidung gemäß lit. a und b ist anzustreben, daß der Schüler die für ihn 

bestmögliche Förderung erhält. Gegen eine Entscheidung gemäß lit. a ist eine Berufung an die 

Schulbehörde zweiter Instanz zulässig; gegen die Entscheidung der Schulbehörde zweiter 

Instanz ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht zulässig. 
 



 (5) Innerhalb der Grundstufe I der Volksschule und der nach dem Lehrplan der 

Volksschule geführten Sonderschule sowie weiters innerhalb der ersten drei Schulstufen der 

Allgemeinen Sonderschule sind die Schüler berechtigt, während des Unterrichtsjahres in die 

nächsthöhere oder nächstniedrigere Schulstufe zu wechseln, wenn dadurch der Lernsituation 

des Schülers eher entsprochen wird und eine Unter- oder Überforderung in körperlicher oder 

geistiger Hinsicht nicht zu befürchten ist. Über den Wechsel von Schulstufen während des 

Unterrichtsjahres hat die Schulkonferenz auf Antrag der Erziehungsberechtigten oder des 

Klassenlehrers zu entscheiden. Diese Entscheidung ist den Erziehungsberechtigten 

unverzüglich unter Angabe der Gründe und der Rechtsmittelbelehrung bekanntzugeben. 
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10. ABSCHNITT 

FUNKTIONEN DES LEHRERS; LEHRERKONFERENZEN 

Lehrer 

 

 

§ 51. (1) Der Lehrer hat das Recht und die Pflicht, an der Gestaltung des Schullebens 

mitzuwirken. Seine Hauptaufgabe ist die dem § 17 entsprechende Unterrichts- und 

Erziehungsarbeit. Er hat den Unterricht sorgfältig vorzubereiten. 
 

 (2) Außer den ihm obliegenden unterrichtlichen, erzieherischen und administrativen 

Aufgaben hat der Lehrer erforderlichenfalls die Funktionen eines Klassenvorstandes, 

Werkstätten- oder Bauhofleiters, Kustos, Fachkoordinators sowie eines Mitgliedes einer 

Prüfungskommission zu übernehmen, an den Lehrerkonferenzen teilzunehmen und 

erforderliche Fort- und Weiterbildungsangebote zu besuchen. 
 

 (3) Der Lehrer hat nach der jeweiligen Diensteinteilung die Schüler in der Schule auch 

15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, in den Unterrichtspausen - ausgenommen die 

zwischen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht liegende Zeit - und unmittelbar 

nach Beendigung des Unterrichtes beim Verlassen der Schule sowie bei allen 

Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des 

Schulhauses zu beaufsichtigen, soweit dies nach dem Alter und der geistigen Reife der 

Schüler erforderlich ist. Hiebei hat er insbesondere auf die körperliche Sicherheit und auf die 

Gesundheit der Schüler zu achten und Gefahren nach Kräften abzuwehren. Dies gilt 

sinngemäß für den Betreuungsteil an ganztägigen Schulformen, wobei an die Stelle des 

Unterrichtes der Betreuungsteil tritt. 


